
 

Auszug aus der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
des Naturfriedhofes „RuheForst“ der Stadt Nauen vom 03.12.2007 

(vollständige Satzung unter www.nauen.de) 

I) Gebühr für die Überlassung einer Grabstätte mit Bestattungsbaum    
    incl. MwSt. 

I.1. für eine Einzelperson (ein Baum)  
I.1.a Kategorie 1  2.975,00 € 
I.1.b Kategorie 2  4.165,00 € 
I.1.c Kategorie 3  5.355,00 €  

I.2. für eine Familie oder im Leben verbundene Personen 
 (max. 12 Personen an einem Baum) 
I.2.a Kategorie 1  2.975,00 € 
I.2.b Kategorie 2  4.165,00 € 
I.2.c Kategorie 3  5.355,00 € 
    
  
I.3. für mehrere bis 12 Personen (Gemeinschaftsgrabstätte)  
I.3.a Kategorie 1  511,70 € 
I.3.b Kategorie 2  821,10 € 
I.3.c Kategorie 3  1023,40 € 

I.4. für Früh- oder Totgeburten (Regenbogenbäume)  
I.4.a Kategorie 1  0,00 € 

II.) Gebühr für die Überlassung einer Grabstätte 
  zur Neupflanzung eines Baumes (max. 12 Personen)  2.975,00 €    

III) Leistungen für Beisetzungen 
Organisation der Bestattung, Grabherrichtung einschließlich Ausheben 

 der Urnengruft, Beisetzung der Urne und verschließen der Grabstelle 
 (pro Beisetzung)  297,50 € 

IV) Sonderleistungen (im Bedarfsfall) 
Gedenktafel (Baumplakette 6 x 10 cm) zzgl. ggf. Bildbearbeitung  ab 42,00 € 
Vornahme von Beisetzungen außerhalb der Regelarbeitszeit (z.B. am 
Samstag) pro Beisetzung   357,00 € 
  

Die Gebühren nach Punkt I bis IV beinhalten die gesetzlich Mehrwertsteuer (derzeit 19 %). 
Die Kategorie der Bäume richtet sich nach deren Attraktivität, Durchmesser und Baumart.  
Das Nutzungsrecht gilt bis zum Ende des Jahre 2118. 
Der Erwerb von RuheBiotopen® (Grabstätten)  zu Lebzeiten, im Rahmen einer Bestattungsvorsorge, ist möglich. 


